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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.1977

Norm

UWG §9 B4

UWG §9 C1

Rechtssatz

Die Wortverbindung "Werbehaus" hat nur die Bedeutung eines Hinweises auf den Gegenstand des Unternehmens

(etwa wie "Werbebüro" "Werbegesellschaft", "Werbeagentur", oder auch "Möbelhaus", "Teppichhaus", "Fotohaus" usw),

ohne die Eigenschaft zu besitzen, ein bestimmtes Unternehmen dieser Branche zu identi;zieren und als solches zu

kennzeichnen.

Entscheidungstexte

4 Ob 346/77

Entscheidungstext OGH 17.05.1977 4 Ob 346/77

4 Ob 349/79

Entscheidungstext OGH 12.06.1979 4 Ob 349/79

Auch; Beisatz: "Sport und Werbung" und "Sportwerbung" als Firmenbestandteil. (T1)
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